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arelStadtV SatzungsfassungBebauungsplan Nr. 224 - Stadtbetrieb

Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in den jeweilsaktuellen Fassungen, hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am __.__.2017den Bebauungsplan, bestehend Planzeichnung und Begründung beschlossen.
Varel, den __.__.2017

Der VA der Stadt Varel hat in seiner Sitzung am   10.12.2015   die Aufstellung desBebauungsplanes Nr. 224 beschlossen.  Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2Abs. 1 BauGB am  13.01.2017  ortsüblich (NWZ) bekannt gemacht worden.

Verfahrensvermerke

Varel, den  __.__.2017

Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss/die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes nebstBegründung ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am  __.__.2017 ortsüblich bekannt ge-macht worden. Der Bebauungsplan ist damit am  __.__.2017 wirksam geworden.
Varel, den  __.__.2017

Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,Mängel des Abwägungsvorganges

Varel, den  __.__.2017

Unterschrift

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:
Stadt Varel, Fachbereich Planung und BauZum Jadebusen 20, 26316 VarelTel. 04451 / 126-260
Varel, den  __.__.2017

Planverfasser

Präambel/Verfahrensvermerke

Bürgermeister
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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eÜbersichtskarte M. 1 : 7.500

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Bebauungsplanes ist die Verlet-zung der in § 215 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowieMängel in der Abwägung beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nichtgeltend gemacht worden.

Teil B Textliche Festsetzungen

5.  Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-funde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlackesowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch in geringenSpuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 (1) des Nds. Denkmal-schutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen Unteren Denkmal-schutzbehörde oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - AbteilungArchälogie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Str. 15, Tel. 0441 / 799-2120 unverzüglichgemeldet werden.Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werk-tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen,wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4.  Sollten bei Bau- oder Erschließungsarbeiten oder bei der Baureifmachung Hinweiseauf schädliche Bodenveränderungen oder auf Altlasten oder Altlastenstandorte i. S.des BBodSchG gefunden werden, ist unverzüglich der Landkreis Friesland - Untere Bo-denschutzbehörde - zu informieren.

3.  Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen, etc.) gefundenwerden, ist umgehend das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung(LGLN) - Kampfmittelbeseitigungsdienst - in Hannover oder das Ordnungsamt derStadt Varel zu benachrichtigen.

2.  Als öffentlich- rechtlicher Entsorgungsträger entsorgt der Landkreis Friesland die inseinem Gebiet angefallenen und überlasenen Abfälle nach den Vorschriften desKreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie des Niedersächsischen Abfallgesetzes(NAbfG) und nach der Maßgabe der Abfallentsorgungssatzung. Die Eigentümer be-wohnter, gewerblich genutzter, gemischt genutzter  oder bebauter Grundstücke sindverpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen(Anschlusszwang).

Teil A Planzeichnung M. 1 : 1.000

Planzeichenerklärung - PlanzV´90
Art der baulichen Nutzung - § 9 (1) Nr. 1 BauGB1.

Gewerbegebiet mit Einschränkungen - § 8 BauNVOGE

2. Maß der baulichen Nutzung - § 9 (1) Nr. 1 BauGB
0,4 Grundflächenzahl (GRZ), Höchstmaß - § 19 BauNVO

Geschossflächenzahl (GFZ), Höchstmaß - § 20 BauNVO0,4
GH Höhe baulicher Anlagen - § 18 BauNVO

Baugrenzen, Bauweise - § 9 (1) Nr. 2 BauGB3.
Baugrenze - § 23(3) BauNVO

a abweichende Bauweise - § 22 (4) BauNVO
4.

öffentliche Verkehrsflächen - § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie - § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung - § 16 (5) BauNVO
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches - § 9 (7) BauGB
Lage der Stellplätze (Vorschlag)

Öffentliche Grünfläche - § 9 (1) Nr. 15 BauGBZweckbestimmung: Grünanlage
z. T. mit Vorschlag Wegeführung

Sonstige Festsetzungen/Darstellungen

Flächen für Wald - § 9 (1) Nr. 18 BauGB

Hinweise:

1.   Gewerbegebiet mit Einschränkungen (gemäß § 8 BauNVO)
1.1   Gemäß § 1 Abs. 9 in Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO sind innerhalb deseingeschränkten Gewerbegebietes die Nutzungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 (Tank-stellen) und Nr. 4 (Anlagen für sportlich Zwecke) BauNVO nicht zulässig.
Betriebstankstellen sind zulässig.
1.2   Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe innerhalb der Gewer-begebiete nicht zulässig.
1.3   Die Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO (Vergnügungsstatten) sindnicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2.   Höhe baulicher Anlagen (gemäß § 18 BauNVO)      Maß der baulichen Nutzung (gemäß § 19 BauNVO)
2.1   Als unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der maximal zulässigen Gebäude-höhe gilt die Mittelachse der nördlich angrenzenden Erschließungsstraße.
2.2   Die Gebäudehöhe ist das Maß zwischen dem o. a. unteren Bezugspunkt undder Oberkante des Gebäudes. Eine Überschreitung der Gebäudehöhe durch unter-geordnete Bauteile (z. B. Schornsteine, Antennen) ist zulässig.

3.   Abweichende Bauweise (gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO)
In der abweichenden Bauweise sind Gebäude mit einer Längenbegrenzung bis zu120 m zulässig. Seitliche Grenzabstände sind nach der niedersächsischen Bauord-nung (NBauO) wie in der offenen Bauweise einzuhalten.

4.   Garagen und Nebenanlagen (gemäß §§ 12 und 14 BauNVO)
Einstellplätze gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14 Abs.1 BauNVO sind außerhalb der Baugrenzen zulässig. Ausgenommen hiervon sindGaragen, überdachte Einstellplätze und Nebenanlagen in Form von Gebäudenzwischen der nördlichen Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenzein einem Abstand von 5 Metern.

5.   Grünflächen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
5.1   Die öffentliche Grünfläche ist als Rasenfläche mit max. zweimaliger Mahd undAbtransport des Mähgutes oder als Sukzessionsfläche zu erhalten bzw. anzulegen.

6.  Bestehende Gebäude, die außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche er-richtet wurden, sind erst bei Neubau oder bei einer einem Neubau entsprechenderErneuerung den Festsetzungen des Bebauungsplanes anzupassen.

1, 2

1.  Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des am 17.10.2011förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes "Friesland-Kaserne".

Landesamt für Geoinformation undLandesvermessung Niedersachsen- Regionaldirektion Aurich -

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulichbedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vomDezember 2016).Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen einwandfrei.Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
Varel, den __.__.201_

Unterschrift
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kartengrundlage: LiegenschaftskarteMaßstab 1 : 1.000Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten derNds. Vermessungs- und Katasterverwaltung
2017 Landesamt für Geoinformation undLandesvermessung Niedersachsen (LGLN),Katasteramt Varel

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - § 9 (1) Nr. 11 BauGBZweckbestimmung: Fuß- und Radweg

2.3   Eine Überschreitung der maximal zulässigen Grundfläche durch die Grund-flächen von Lager- und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen ge-mäß § 14 Abs. 1 BauNVO bis 100 % der Baugebietsfläche ist zulässig.

E

1.4   Im gesamten eingeschränkten Gewerbegeiet sind nur Vorhaben (Betriebe,Anlagen) zulässig, deren Geräuche die die in der folgenden Tabelle angegebenenImmissionswerte nach der TA-Lärm bezüglich gewerblicher Geräuschimmissionenfür allgemeine Wohngebiete nicht überschreiten.

Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm bzgl.
gewerblicher Geräuschimmissionenin dB(A) für WA

tags (06:00 - 22:00 Uhr)
nachts (22:00 - 06:00 Uhr)

45 dB(A)
35 dB(A)

5.2   In der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Grünanlage z.T.mit Vorschlag Wegeführung, ist das Anlegen eines Waldweges zulässig. Die vor-handenen Gehölzstrukturen sind zu erhalten und zu pflegen.

Verkehrsgrün (Vorschlag)

N

Koordinaten des Geltungsbereichesim Landesbezugssystem ETRS89-UTM
32441335.46 / 5916342.9632441469.96 / 5916349.04
32441477.17 / 5916351.6132441481.66 / 5916353.0432441481.00 / 5916253.8532441489.60 / 5916245.13
32441487.93 / 5916243.4832441487.06 / 5916239.2532441484.82 / 5916235.5732441481.45 / 5916232.88
32441477.37 / 5916231.4832441472.83 / 5916231.6232441472.24 / 5916143.34

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.

Der VA der Stadt Varel hat in seiner Sitzung am  14.03.2017 dem Entwurf des Be-bauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegunggemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegungwurden am  27.03.2017  ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebau-ungsplanes und der Begründung haben vom  04.04.2017  bis  03.05.2017  öffent-lich ausgelegen.
Der Rat der Stadt Varel hat nach Prüfung der Anregungen gemäß  § 3 Abs. 2BauGB  den Entwurf des Bebauungsplanes  mit Begründung in seiner Sitzung am14.06.2017 als Satzung beschlossen.


